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1. Gesetzliche Grundlage 

 
SGB II:  
 
§ 38 Vertretung der Bedarfsgemeinschaft 
 
(1) Soweit Anhaltspunkte dem nicht entgegenstehen, wird vermutet, dass die oder der erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte bevollmächtigt ist, Leistungen nach diesem Buch auch für die mit 
ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen zu beantragen und entgegenzunehmen. 
Leben mehrere erwerbsfähige Leistungsberechtigte in einer Bedarfsgemeinschaft, gilt diese 
Vermutung zugunsten der Antrag stellenden Person. 
 
(2) Für Leistungen an Kinder im Rahmen der Ausübung des Umgangsrechts hat die umgangs-
berechtigte Person die Befugnis, Leistungen nach diesem Buch zu beantragen und entgegen-
zunehmen, soweit das Kind dem Haushalt angehört. 
 
§ 40 Anwendung von Verfahrensvorschriften 
 
… 
 
 (2) Entsprechend anwendbar sind die Vorschriften des Dritten Buches über  
… 
 
2. die Aufhebung von Verwaltungsakten nach § 330 Absatz 1 mit der Maßgabe, dass bei der 
Unwirksamkeit einer Satzung oder einer anderen im Rang unter einem Landesgesetz 
stehenden Rechtsvorschrift, die nach § 22a Absatz 1 und dem dazu ergangenen Landesgesetz 
erlassen worden ist, auf die Zeit nach der Entscheidung des Landessozialgerichts abgestellt 
wird; 
 
3. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Absatz 2, 3 Satz 1 und 4); 
 
4. die vorläufige Zahlungseinstellung nach § 331 mit der Maßgabe, dass die Träger auch zur 
teilweisen Zahlungseinstellung berechtigt sind, wenn sie von Tatsachen Kenntnis erhalten, die 
zu einem geringeren Leistungsanspruch führen; 
 
5. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung (§ 335 Absatz 1, 
2 und 5). 
 
(3) § 50 Absatz 1 des Zehnten Buches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Gutscheine in 
Geld zu erstatten sind. Die leistungsberechtigte Person kann die Erstattungsforderung auch 
durch Rückgabe des Gutscheins erfüllen, soweit dieser nicht in Anspruch genommen wurde. 
Eine Erstattung der Leistungen nach § 28 erfolgt nicht, soweit eine Aufhebungsentscheidung 
allein wegen dieser Leistungen zu treffen wäre. 
 
(4) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 Prozent der bei der Berechnung des 
Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes berücksichtigten Bedarfe für Unterkunft nicht zu 
erstatten. Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 45 Absatz 2 Satz 3 des Zehnten Buches, des § 48 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 4 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung 
lediglich teilweise aufgehoben wird. 
… 
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SGB III: 
 
§ 330 Sonderregelungen für die Aufhebung von Verwaltungsakten 
 
(1) Liegen die in § 44 Abs. 1 Satz 1 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen für die 
Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes vor, weil er auf einer 
Rechtsnorm beruht, die nach Erlass des Verwaltungsaktes für nichtig oder für unvereinbar mit 
dem Grundgesetz erklärt oder in ständiger Rechtsprechung anders als durch die Agentur für 
Arbeit ausgelegt worden ist, so ist der Verwaltungsakt, wenn er unanfechtbar geworden ist, nur 
mit Wirkung für die Zeit nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder ab dem 
Bestehen der ständigen Rechtsprechung zurückzunehmen. 
 
(2) Liegen die in § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen für die 
Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes vor, ist dieser auch mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen. 
 
(3) Liegen die in § 48 Abs. 1 Satz 2 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen für die 
Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vor, ist dieser mit Wirkung vom Zeitpunkt 
der Änderung der Verhältnisse aufzuheben. Abweichend von § 48 Abs. 1 Satz 1 des Zehnten 
Buches ist mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an ein Verwaltungsakt 
auch aufzuheben, soweit sich das Bemessungsentgelt auf Grund einer Absenkung nach § 200 
Abs. 3 zu Ungunsten des Betroffenen ändert. 
 
(4) Liegen die Voraussetzungen für die Rücknahme eines Verwaltungsaktes vor, mit dem ein 
Anspruch auf Erstattung des Arbeitslosengeldes durch Arbeitgeber geltend gemacht wird, ist 
dieser mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen. 
 
(5) (weggefallen) 
 
 
SGB X: 
 
§ 13 Bevollmächtigte und Beistände 
 
(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht 
ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich 
aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt. Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine 
Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde gegenüber 
erst wirksam, wenn er ihr zugeht. 
 
(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine 
Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung aufgehoben; der 
Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren auftritt, 
dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich beizubringen. 
 
(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, muss sich die Behörde an ihn wenden. 
Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden, soweit er zur Mitwirkung verpflichtet ist. 
Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, muss der Bevollmächtigte verständigt werden. 
Vorschriften über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben unberührt. 
 
(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen. 
Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser 
nicht unverzüglich widerspricht. 
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(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen. 
 
(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn sie 
hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur zurückgewiesen werden, wenn 
sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht zurückgewiesen werden können 
Personen, die nach § 73 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 9 des Sozialgerichtsgesetzes zur 
Vertretung im sozialgerichtlichen Verfahren befugt sind. 
 
(7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten, dessen 
Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird, schriftlich mitzuteilen. Verfahrens-
handlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistandes, die dieser nach der 
Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam. 
 
§ 45 Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes 
 
(1) Soweit ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet 
oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), rechtswidrig ist, darf er, auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. 
 
(2) Ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt darf nicht zurückgenommen werden, 
soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen 
unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das 
Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte erbrachte Leistungen verbraucht 
oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren 
Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, 
soweit  
1. er den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt hat, 
 
2. der Verwaltungsakt auf Angaben beruht, die der Begünstigte vorsätzlich oder grob fahrlässig 
in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht hat, oder 
 
3. er die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte; grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Begünstigte die erforderliche Sorgfalt in 
besonders schwerem Maße verletzt hat. 
 
(3) Ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt mit Dauerwirkung kann nach Absatz 2 
nur bis zum Ablauf von zwei Jahren nach seiner Bekanntgabe zurückgenommen werden. 
Satz 1 gilt nicht, wenn Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 der Zivilprozessordnung 
vorliegen. Bis zum Ablauf von zehn Jahren nach seiner Bekanntgabe kann ein rechtswidriger 
begünstigender Verwaltungsakt mit Dauerwirkung nach Absatz 2 zurückgenommen werden, 
wenn  
1. die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 2 oder 3 gegeben sind oder 
 
2. der Verwaltungsakt mit einem zulässigen Vorbehalt des Widerrufs erlassen wurde. 
 
In den Fällen des Satzes 3 kann ein Verwaltungsakt über eine laufende Geldleistung auch nach 
Ablauf der Frist von zehn Jahren zurückgenommen werden, wenn diese Geldleistung 
mindestens bis zum Beginn des Verwaltungsverfahrens über die Rücknahme gezahlt wurde. 
War die Frist von zehn Jahren am 15. April 1998 bereits abgelaufen, gilt Satz 4 mit der 
Maßgabe, dass der Verwaltungsakt nur mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben wird. 
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(4) Nur in den Fällen von Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 2 wird der Verwaltungsakt mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen. Die Behörde muss dies innerhalb eines 
Jahres seit Kenntnis der Tatsachen tun, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen 
begünstigenden Verwaltungsaktes für die Vergangenheit rechtfertigen. 
 
§ 48 Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der 
Verhältnisse 
 
(1) Soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Erlass eines 
Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt, ist 
der Verwaltungsakt mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben. Der Verwaltungsakt soll mit 
Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufgehoben werden, soweit  
1. die Änderung zugunsten des Betroffenen erfolgt, 
 
2. der Betroffene einer durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung 
wesentlicher für ihn nachteiliger Änderungen der Verhältnisse vorsätzlich oder grob fahrlässig 
nicht nachgekommen ist, 
 
3. nach Antragstellung oder Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder Vermögen erzielt 
worden ist, das zum Wegfall oder zur Minderung des Anspruchs geführt haben würde, oder 
 
4. der Betroffene wusste oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in besonders 
schwerem Maße verletzt hat, dass der sich aus dem Verwaltungsakt ergebende Anspruch kraft 
Gesetzes zum Ruhen gekommen oder ganz oder teilweise weggefallen ist. 
 
Als Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse gilt in Fällen, in denen Einkommen oder Vermögen 
auf einen zurückliegenden Zeitraum auf Grund der besonderen Teile dieses Gesetzbuches 
anzurechnen ist, der Beginn des Anrechnungszeitraumes. 
 
(2) Der Verwaltungsakt ist im Einzelfall mit Wirkung für die Zukunft auch dann aufzuheben, 
wenn der zuständige oberste Gerichtshof des Bundes in ständiger Rechtsprechung nachträglich 
das Recht anders auslegt als die Behörde bei Erlass des Verwaltungsaktes und sich dieses 
zugunsten des Berechtigten auswirkt; § 44 bleibt unberührt. 
 
(3) Kann ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt nach § 45 nicht zurückgenommen 
werden und ist eine Änderung nach Absatz 1 oder 2 zugunsten des Betroffenen eingetreten, 
darf die neu festzustellende Leistung nicht über den Betrag hinausgehen, wie er sich der Höhe 
nach ohne Berücksichtigung der Bestandskraft ergibt. Satz 1 gilt entsprechend, soweit einem 
rechtmäßigen begünstigenden Verwaltungsakt ein rechtswidriger begünstigender Verwaltungs-
akt zugrunde liegt, der nach § 45 nicht zurückgenommen werden kann. 
 
(4) § 44 Abs. 3 und 4, § 45 Abs. 3 Satz 3 bis 5 und Abs. 4 Satz 2 gelten entsprechend. § 45 
Abs. 4 Satz 2 gilt nicht im Fall des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1. 
 
(5) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
§ 50 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen 
 
(1) Soweit ein Verwaltungsakt aufgehoben worden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu 
erstatten. Sach- und Dienstleistungen sind in Geld zu erstatten. 
 
(2) Soweit Leistungen ohne Verwaltungsakt zu Unrecht erbracht worden sind, sind sie zu 
erstatten. §§ 45 und 48 gelten entsprechend. 
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(2a) Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit eines Verwaltungsaktes, auf 
Grund dessen Leistungen zur Förderung von Einrichtungen oder ähnliche Leistungen erbracht 
worden sind, mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Von der 
Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen werden, wenn der 
Begünstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des 
Verwaltungsaktes geführt haben, nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag 
innerhalb der von der Behörde festgesetzten Frist leistet. Wird eine Leistung nicht alsbald nach 
der Auszahlung für den bestimmten Zweck verwendet, können für die Zeit bis zur zweck-
entsprechenden Verwendung Zinsen nach Satz 1 verlangt werden; Entsprechendes gilt, soweit 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig 
einzusetzen sind; § 47 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 
 
(3) Die zu erstattende Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. Die 
Festsetzung soll, sofern die Leistung auf Grund eines Verwaltungsakts erbracht worden ist, mit 
der Aufhebung des Verwaltungsakts verbunden werden. 
 
(4) Der Erstattungsanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der 
Verwaltungsakt nach Absatz 3 unanfechtbar geworden ist. Für die Hemmung, die Ablauf-
hemmung, den Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß. § 52 bleibt unberührt. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten bei Berichtigungen nach § 38 entsprechend. 
 
 
BGB: 
 
§ 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters 
 
(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im 
Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Es macht 
keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob 
die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. 
 
(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel 
des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht. 
 
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, wenn eine gegenüber 
einem anderen abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt. 
 
§ 166 Willensmängel; Wissenszurechnung 
 
(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die 
Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die 
Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht. 
 
(2) Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der Vertreter 
nach bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in Ansehung 
solcher Umstände, die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. 
Dasselbe gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennen-
müssen der Kenntnis gleichsteht. 
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§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte 
 
Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er 
sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes 
Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine Anwendung. 
 
§ 1629 Vertretung des Kindes 
 
(1) Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern vertreten das Kind 
gemeinschaftlich; ist eine Willenserklärung gegenüber dem Kind abzugeben, so genügt die 
Abgabe gegenüber einem Elternteil. Ein Elternteil vertritt das Kind allein, soweit er die elterliche 
Sorge allein ausübt oder ihm die Entscheidung nach § 1628 übertragen ist. Bei Gefahr im 
Verzug ist jeder Elternteil dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl 
des Kindes notwendig sind; der andere Elternteil ist unverzüglich zu unterrichten. 
 
(2) Der Vater und die Mutter können das Kind insoweit nicht vertreten, als nach § 1795 ein 
Vormund von der Vertretung des Kindes ausgeschlossen ist. Steht die elterliche Sorge für ein 
Kind den Eltern gemeinsam zu, so kann der Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet, 
Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil geltend machen. Das Familien-
gericht kann dem Vater und der Mutter nach § 1796 die Vertretung entziehen; dies gilt nicht für 
die Feststellung der Vaterschaft. 
 
(2a) Der Vater und die Mutter können das Kind in einem gerichtlichen Verfahren nach § 1598a 
Abs. 2 nicht vertreten. 
 
(3) Sind die Eltern des Kindes miteinander verheiratet, so kann ein Elternteil, solange die Eltern 
getrennt leben oder eine Ehesache zwischen ihnen anhängig ist, Unterhaltsansprüche des 
Kindes gegen den anderen Elternteil nur im eigenen Namen geltend machen. Eine von einem 
Elternteil erwirkte gerichtliche Entscheidung und ein zwischen den Eltern geschlossener 
gerichtlicher Vergleich wirken auch für und gegen das Kind. 
 
 
Verwaltungszustellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwZG-LSA): 
 
§ 1 Festlegung des Geltungsbereiches 
 
(1) Auf das Zustellungsverfahren der Behörden des Landes Sachsen-Anhalt sowie der unter der 
Aufsicht des Landes stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts mit Ausnahme der Landesfinanzbehörden finden die §§ 2 bis 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354) in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung. 
… 
 
Verwaltungszustellungsgesetz  Bund (VwZG): 
… 
 
§ 2 Allgemeines 
 
(1) Zustellung ist die Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Dokuments in der in 
diesem Gesetz bestimmten Form. 
 
(2) Die Zustellung wird durch einen Erbringer von Postdienstleistungen (Post), einen nach § 17 
des De-Mail-Gesetzes akkreditierten Dienstanbieter oder durch die Behörde ausgeführt. 
Daneben gelten die in den §§ 9 und 10 geregelten Sonderarten der Zustellung. 
 



Jobcenter Salzlandkreis 

Handlungsanweisung Nr. 09  

„Individualisierung von Aufhebungsbescheiden“ Seite 9 

 

(3) Die Behörde hat die Wahl zwischen den einzelnen Zustellungsarten. § 5 Absatz 5 Satz 2 
bleibt unberührt. 
 
§ 3 Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde 
 
(1) Soll durch die Post mit Zustellungsurkunde zugestellt werden, übergibt die Behörde der Post 
den Zustellungsauftrag, das zuzustellende Dokument in einem verschlossenen Umschlag und 
einen vorbereiteten Vordruck einer Zustellungsurkunde. 
 
(2) Für die Ausführung der Zustellung gelten die §§ 177 bis 182 der Zivilprozessordnung 
entsprechend. Im Fall des § 181 Abs. 1 der Zivilprozessordnung kann das zuzustellende 
Dokument bei einer von der Post dafür bestimmten Stelle am Ort der Zustellung oder am Ort 
des Amtsgerichts, in dessen Bezirk der Ort der Zustellung liegt, niedergelegt werden oder bei 
der Behörde, die den Zustellungsauftrag erteilt hat, wenn sie ihren Sitz an einem der 
vorbezeichneten Orte hat. Für die Zustellungsurkunde, den Zustellungsauftrag, den 
verschlossenen Umschlag nach Absatz 1 und die schriftliche Mitteilung nach § 181 Abs. 1 
Satz 3 der Zivilprozessordnung sind die Vordrucke nach der Zustellungsvordruckverordnung zu 
verwenden. 
 
§ 4 Zustellung durch die Post mittels Einschreiben 
 
(1) Ein Dokument kann durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe oder mittels 
Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden. 
 
(2) Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rückschein. Im Übrigen gilt das Dokument am 
dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem 
späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang und dessen Zeit-
punkt nachzuweisen. Der Tag der Aufgabe zur Post ist in den Akten zu vermerken. 
 
§ 5 Zustellung durch die Behörde gegen Empfangsbekenntnis; elektronische Zustellung 
 
(1) Bei der Zustellung durch die Behörde händigt der zustellende Bedienstete das Dokument 
dem Empfänger in einem verschlossenen Umschlag aus. Das Dokument kann auch offen 
ausgehändigt werden, wenn keine schutzwürdigen Interessen des Empfängers entgegen-
stehen. Der Empfänger hat ein mit dem Datum der Aushändigung versehenes Empfangs-
bekenntnis zu unterschreiben. Der Bedienstete vermerkt das Datum der Zustellung auf dem 
Umschlag des auszuhändigenden Dokuments oder bei offener Aushändigung auf dem 
Dokument selbst. 
 
(2) Die §§ 177 bis 181 der Zivilprozessordnung sind anzuwenden. Zum Nachweis der 
Zustellung ist in den Akten zu vermerken:  
 
1. im Fall der Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen und Einrichtungen nach 
§ 178 der Zivilprozessordnung der Grund, der diese Art der Zustellung rechtfertigt, 
 
2. im Fall der Zustellung bei verweigerter Annahme nach § 179 der Zivilprozessordnung, wer 
die Annahme verweigert hat und dass das Dokument am Ort der Zustellung zurückgelassen 
oder an den Absender zurückgesandt wurde sowie der Zeitpunkt und der Ort der verweigerten 
Annahme, 
 
3. in den Fällen der Ersatzzustellung nach den §§ 180 und 181 der Zivilprozessordnung der 
Grund der Ersatzzustellung sowie wann und wo das Dokument in einen Briefkasten eingelegt 
oder sonst niedergelegt und in welcher Weise die Niederlegung schriftlich mitgeteilt wurde. 
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Im Fall des § 181 Abs. 1 der Zivilprozessordnung kann das zuzustellende Dokument bei der 
Behörde, die den Zustellungsauftrag erteilt hat, niedergelegt werden, wenn diese Behörde ihren 
Sitz am Ort der Zustellung oder am Ort des Amtsgerichts hat, in dessen Bezirk der Ort der 
Zustellung liegt. 
 
(3) Zur Nachtzeit, an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf nach den Absätzen 1 und 2 
im Inland nur mit schriftlicher oder elektronischer Erlaubnis des Behördenleiters zugestellt 
werden. Die Nachtzeit umfasst die Stunden von 21 bis 6 Uhr. Die Erlaubnis ist bei der 
Zustellung abschriftlich mitzuteilen. Eine Zustellung, bei der diese Vorschriften nicht beachtet 
sind, ist wirksam, wenn die Annahme nicht verweigert wird. 
 
(4) Das Dokument kann an Behörden, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, an Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Steuerberater, Steuer-
bevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberatungsgesellschaften, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften auch auf andere Weise, 
auch elektronisch, gegen Empfangsbekenntnis zugestellt werden. 
 
(5) Ein elektronisches Dokument kann im Übrigen unbeschadet des Absatzes 4 elektronisch 
zugestellt werden, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Es ist elektronisch 
zuzustellen, wenn auf Grund einer Rechtsvorschrift ein Verfahren auf Verlangen des 
Empfängers in elektronischer Form abgewickelt wird. Für die Übermittlung ist das Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen und gegen 
unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu schützen. 
 
(6) Bei der elektronischen Zustellung ist die Übermittlung mit dem Hinweis „Zustellung gegen 
Empfangsbekenntnis“ einzuleiten. Die Übermittlung muss die absendende Behörde, den 
Namen und die Anschrift des Zustellungsadressaten sowie den Namen des Bediensteten 
erkennen lassen, der das Dokument zur Übermittlung aufgegeben hat. 
 
(7) Zum Nachweis der Zustellung nach den Absätzen 4 und 5 genügt das mit Datum und 
Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis, das an die Behörde durch die Post oder 
elektronisch zurückzusenden ist. Ein elektronisches Dokument gilt in den Fällen des Absatzes 5 
Satz 2 am dritten Tag nach der Absendung an den vom Empfänger hierfür eröffneten Zugang 
als zugestellt, wenn der Behörde nicht spätestens an diesem Tag ein Empfangsbekenntnis 
nach Satz 1 zugeht. Satz 2 gilt nicht, wenn der Empfänger nachweist, dass das Dokument nicht 
oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Der Empfänger ist in den Fällen des 
Absatzes 5 Satz 2 vor der Übermittlung über die Rechtsfolgen nach den Sätzen 2 und 3 zu 
belehren. Zum Nachweis der Zustellung ist von der absendenden Behörde in den Akten zu 
vermerken, zu welchem Zeitpunkt und an welchen Zugang das Dokument gesendet wurde. Der 
Empfänger ist über den Eintritt der Zustellungsfiktion nach Satz 2 zu benachrichtigen. 
 
§ 5a Elektronische Zustellung gegen Abholbestätigung über De-Mail-Dienste 
 
(1) Die elektronische Zustellung kann unbeschadet des § 5 Absatz 4 und 5 Satz 1 und 2 durch 
Übermittlung der nach § 17 des De-Mail-Gesetzes akkreditierten Dienstanbieter gegen Abhol-
bestätigung nach § 5 Absatz 9 des De-Mail-Gesetzes an das De-Mail-Postfach des Empfängers 
erfolgen. Für die Zustellung nach Satz 1 ist § 5 Absatz 4 und 6 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle des Empfangsbekenntnisses die Abholbestätigung tritt. 
 
(2) Der nach § 17 des De-Mail-Gesetzes akkreditierte Dienstanbieter hat eine Versand-
bestätigung nach § 5 Absatz 7 des De-Mail-Gesetzes und eine Abholbestätigung nach § 5 
Absatz 9 des De-Mail-Gesetzes zu erzeugen. Er hat diese Bestätigungen unverzüglich der 
absendenden Behörde zu übermitteln. 
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(3) Zum Nachweis der elektronischen Zustellung genügt die Abholbestätigung nach § 5 
Absatz 9 des De-Mail-Gesetzes. Für diese gelten § 371 Absatz 1 Satz 2 und § 371a Absatz 2 
der Zivilprozessordnung. 
 
(4) Ein elektronisches Dokument gilt in den Fällen des § 5 Absatz 5 Satz 2 am dritten Tag nach 
der Absendung an das De-Mail-Postfach des Empfängers als zugestellt, wenn er dieses 
Postfach als Zugang eröffnet hat und der Behörde nicht spätestens an diesem Tag eine 
elektronische Abholbestätigung nach § 5 Absatz 9 des De-Mail-Gesetzes zugeht. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Empfänger nachweist, dass das Dokument nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist. Der Empfänger ist in den Fällen des § 5 Absatz 5 Satz 2 vor der 
Übermittlung über die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 und 2 zu belehren. Als Nachweis der 
Zustellung nach Satz 1 dient die Versandbestätigung nach § 5 Absatz 7 des De-Mail-Gesetzes 
oder ein Vermerk der absendenden Behörde in den Akten, zu welchem Zeitpunkt und an 
welches De-Mail-Postfach das Dokument gesendet wurde. Der Empfänger ist über den Eintritt 
der Zustellungsfiktion nach Satz 1 elektronisch zu benachrichtigen. 
 
§ 6 Zustellung an gesetzliche Vertreter 
 
(1) Bei Geschäftsunfähigen oder beschränkt Geschäftsfähigen ist an ihre gesetzlichen Vertreter 
zuzustellen. Gleiches gilt bei Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, soweit der Aufgaben-
kreis des Betreuers reicht. 
 
(2) Bei Behörden wird an den Behördenleiter, bei juristischen Personen, nicht rechtsfähigen 
Personenvereinigungen und Zweckvermögen an ihre gesetzlichen Vertreter zugestellt. § 34 
Abs. 2 der Abgabenordnung bleibt unberührt. 
 
(3) Bei mehreren gesetzlichen Vertretern oder Behördenleitern genügt die Zustellung an einen 
von ihnen. 
 
(4) Der zustellende Bedienstete braucht nicht zu prüfen, ob die Anschrift den Vorschriften der 
Absätze 1 bis 3 entspricht. 
 
§ 7 Zustellung an Bevollmächtigte 
 
(1) Zustellungen können an den allgemeinen oder für bestimmte Angelegenheiten bestellten 
Bevollmächtigten gerichtet werden. Sie sind an ihn zu richten, wenn er schriftliche Vollmacht 
vorgelegt hat. Ist ein Bevollmächtigter für mehrere Beteiligte bestellt, so genügt die Zustellung 
eines Dokuments an ihn für alle Beteiligten. 
 
(2) Einem Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele Ausfertigungen oder 
Abschriften zuzustellen, als Beteiligte vorhanden sind. 
 
(3) Auf § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung beruhende Regelungen und § 183 der Abgaben-
ordnung bleiben unberührt. 
 
§ 8 Heilung von Zustellungsmängeln 
 
Lässt sich die formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachweisen oder ist es unter 
Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen, gilt es als in dem Zeitpunkt 
zugestellt, in dem es dem Empfangsberechtigten tatsächlich zugegangen ist, im Fall des § 5 
Abs. 5 in dem Zeitpunkt, in dem der Empfänger das Empfangsbekenntnis zurückgesendet hat. 
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2. Allgemeines 

 
Nach der als gefestigt geltenden Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (siehe Grundsatz-
entscheidung des Bundessozialgericht  vom 07.11.2006,  B 7b AS 8/06 R) gilt, dass das SGB II 
keinen Anspruch einer Bedarfsgemeinschaft als solcher, die keine juristische Person darstellt, 
kennt, sondern dass Anspruchsinhaber jeweils alle einzelnen Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft als  Einzelperson sind. Dies belege bereits der Wortlaut des § 7 Abs. 1 Satz 1 
SGB II ("Leistungen erhalten Personen") und des Abs. 2 Satz 1 ("Leistungen erhalten auch 
Personen"). Aus der Bedarfsgemeinschaft kann auch ansonsten keine Gesamtgläubigerschaft 
(§ 428 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) oder eine gesetzliche Verfahrens- und Prozess-
standschaft jedes Mitglieds für die Ansprüche der anderen Mitglieder abgeleitet werden. Auch 
dies würde dem Einzelanspruchscharakter widersprechen; insbesondere wäre die Regelung 
über die Vertretungsvermutung in § 38 SGB II dann überflüssig. 
 
Bescheide zur Rückabwicklung von Ansprüchen sind daher an die jeweiligen Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft individuell zu richten. 
 

3. Auswirkungen und Rechtliche Würdigung 

 
Da die Leistungsansprüche nach der Konzeption des SGB II, wie gerade dargestellt, nicht als 
ein Gesamtanspruch der Bedarfsgemeinschaft, sondern als individuelle Ansprüche ausgestaltet 
sind, hat dies zur Folge, dass bei Rückforderungsentscheidungen inhaltlich zwischen den 
einzelnen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft differenziert werden muss. Aufhebung und 
Rückforderung können sich nur auf den jeweils individuell zu Unrecht erbrachten Betrag richten. 
Die Bevollmächtigungsvermutung des § 38 SGB II gilt dem ausdrücklichen Wortlaut der 
Vorschrift nach nur für Antragstellung und Entgegennahme von SGB II-Leistungen. Für 
andere Verfahrensabschnitte, insbesondere das Aufhebungs- und Rückforderungs-
verfahren, kann auf § 38 SGB II und den danach vermuteten Bevollmächtigten der Bedarfs-
gemeinschaft nicht zurückgegriffen werden. 
 
Ob und in welcher Höhe Bewilligungsbescheide zurückzunehmen bzw. aufzuheben sind, ist für 
jeden Leistungsempfänger in der Bedarfsgemeinschaft individuell zu prüfen.  
 
Als Rechtsgrundlage für die Änderung des Ausgangsbescheides kommen § 45 SGB X und § 48 
SGB X  ggf. i. V. m. § 40 SGB II,  § 330 SGB III in Betracht. 
 
Zu beachten ist bei der Prüfung eines Aufhebungs- bzw. Rücknahmegrundes, dass sich der 
Vertretene die Erklärungen seines Vertreters sowie dessen Kenntnis oder Kennen müssen 
bestimmter Umstände zurechnen lassen muss (§§ 164, 166 Abs. 1 BGB). Ein Verschulden des 
Vertreters (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) wird dem Vertretenen insbesondere dann 
zugerechnet, wenn ein gesetzlicher Vertreter (die Eltern für ihre minderjährigen Kinder) 
gehandelt hat (§ 278 BGB), nicht jedoch, wenn die Bevollmächtigung auf der Vermutungs-
regelung des § 38 SGB II beruht. In letzterem Fall ist eine Aufhebung bzw. Rücknahme nach § 
45 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 oder Nr. 3 2. Alt. SGB X und § 48 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 oder Nr. 4 2. Alt. SGB X 
nur möglich, wenn der Begünstige selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig bzw. unter Außeracht-
lassung der erforderlichen Sorgfalt gehandelt hat. 
 
Rechtsgrundlage für die eigentliche Rückforderung/Erstattung ist § 50 Abs. 1 SGB X. Bei der 
vollständigen Leistungsaufhebung bleibt § 40 Abs. 4 SGB II zu prüfen, d.h. ggf. sind 56 % des 
berücksichtigten Bedarfs für die Unterkunft nicht zu erstatten. Auch hier hat die Prüfung 
individuell zu erfolgen. 
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Bei der Aufhebungs- bzw. Rücknahmeentscheidung (§ 45 bzw. 48 SGB X) einerseits und der 
Erstattungsentscheidung andererseits, handelt es sich zwar um jeweils eigenständige 
Verwaltungsakte, diese sind im Regelfall jedoch nach § 50 Abs. 3 SGB X in einem Bescheid 
zu verbinden. Es ist regelmäßig kein gesonderter Aufhebungs- bzw. Rücknahmebescheid und 
ein gesonderter Erstattungsbescheid zu erlassen. 
 
Der auf die einzelne Person der Bedarfsgemeinschaft entfallende Anspruch kann zurzeit nur 
manuell durch den Sachbearbeiter durch Vergleich der Horizontalübersicht vor und nach der 
Einkommensanrechnung erfolgen. 
 

4. Verfahren 

 
Die individuelle Rückforderung ist bereits bei der Anhörung nach § 24 SGB X zu beachten. 
Jedem von der Rückforderung Betroffenen ist unmittelbar Gelegenheit zur Äußerung, ob nun 
mündlich oder schriftlich, zu gegeben. Minderjährige Kinder werden allerdings grundsätzlich von 
ihren Eltern vertreten. 
 
Die Bescheide sind grundsätzlich an den jeweiligen Betroffenen zu adressieren. Ist ein 
Mitglied der Bedarfsgemeinschaft nicht auf andere Weise vertretungsbefugt, z.B. als 
gesetzlicher Vertreter, ist demzufolge für jedes Mitglied der BG ein gesonderter Bescheid zu 
erlassen.  
 
Bei minderjährigen Kindern gilt, dass Adressat der Bescheide die Eltern als gesetzliche 
Vertreter sind, wobei aus dem Bescheid eindeutig hervorgehen muss, welche(s) minderjährige 
Kind(er) in welcher Höhe von der Aufhebung und Erstattung betroffen ist (sind). Diesem 
Tatbestand wird durch die Formulierung  
 
„Soweit der Bescheid Ihr Kind betrifft, ergeht er an Sie als gesetzlicher Vertreter“ 
 
Rechnung getragen. Sind Erklärungen gegenüber dem minderjährigen Kind abzugeben, genügt 
die Abgabe gegenüber einem Elternteil. Diese Ausführungen gelten nicht für volljährige Kinder 
und Kinder des Partners (nicht eigenen Kinder). Die Leistungen für diese Personen müssen im 
Regelfall durch gesonderten Bescheid  zurückgefordert werden. 

Ein Bescheid kann auch an eine Personenmehrheit (Bsp. Ehegatten) gerichtet werden. Es 
muss jedoch jeder Betroffener als Adressat genannt werden, damit eine zweifelsfreie 
Identifikation der Adressaten möglich ist. An Eheleute kann wie folgt adressiert werden: 
       
Frau Maria und Herr Mustermann     
Musterstr. 3 
33333 Musterstadt 
 
Die Anrede sollte wie folgt lauten: 
 
Sehr geehrte Frau Mustermann, sehr geehrter Herr Mustermann 
 
In jedem Fall sind aber alle Adressaten namentlich zu bezeichnen und anzureden. 
 
Von der Frage der Bezeichnung des Adressaten des Bescheides ist das Problem zu 
unterscheiden, ob für eine wirksame Bekanntgabe des Bescheides (§ 37 SGB X) die 
Übersendung von eigenen Bescheidausfertigungen für jeden Angehörigen der Personen-
mehrheit erforderlich ist. Grundsätzlich reicht für die Bekanntgabe von Verwaltungsakten die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme durch den Beteiligten aus. Dies ist bei Familienangehörigen 
auch ohne Besitz einer eigenen Ausfertigung möglich, da innerhalb einer intakten Familie bzw. 
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Ehe davon ausgegangen werden kann, dass die anderen Familienmitglieder informiert werden 
und damit die Möglichkeit der Kenntnisnahme vom Bescheidinhalt hatten. Die Behörde trägt im 
Bestreitensfall aber die Beweislast für die Bekanntgabe. Zur Vermeidung von Risiken sollte bei 
einem Gesamtrückforderungsbetrag ab 500,00 € (Summe der individuellen Erstattungsbeträge) 
jeder Beteiligte einen Bescheid erhalten. 
 
Sofern im Verwaltungsverfahren ein Rechtsanwalt aufgetreten ist, muss sich die Behörde (§ 13 
Abs. 3 SGB X) im weitern Verfahren an ihn wenden.  
 
Diese Regel gilt auch für sonstige Bevollmächtigte, so dass es sich empfiehlt, wenn die 
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft einen Zustellungsbevollmächtigten aus ihrer BG 
benennen, an den die Behörde zukünftig sämtliche Bescheide betreffend die BG bekanntgeben 
kann. Hierzu kann das Formblatt Anlage 1 verwandt werden. 
 
Eine förmliche Zustellung der Bescheide ist nach den für das SGB II geltenden Regeln des 
SGB X nicht vorgeschrieben. Zu Beweiszwecken empfiehlt es sich aber, bei einem Gesamt-
rückforderungsbetrag ab 500,00 € (Summe der individuellen Erstattungsbeträge) eine förmliche 
Zustellungsart zu wählen. Der zuständige Mitarbeiter kann im Einzelfall unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Möglichkeiten und des Grundsatzes sparsamen Verwaltungshandelns 
entscheiden, welche Zustellungsart er wählt. Die Zustellung kann durch die Post entweder mit 
Zustellungsurkunde oder mittels eingeschriebenen Briefes erfolgen. 
 
Die Zustellung kann aber auch durch einen Mitarbeiter des Jobcenters gegen Empfangs-
bekenntnis erfolgen. Bei der Zustellung gegen Empfangsbekenntnis händigt der Bedienstete 
dem Empfänger das Schriftstück aus, lässt sich den Empfang bestätigen und der Behörden-
bedienstete vermerkt auf dem zu übergebenden Schriftstück das Datum der Zustellung. Das 
Poststück kann bei Abwesenheit des Empfängers auch im Briefkasten niedergelegt werden. 
Bei der Zustellung durch Behördenbedienstete ist das als Anlage 2 beigefügte Formular 
„Empfangsbekenntnis“ zu verwenden. 
 

5. Fazit 

 
- Aufhebungs- bzw. Rücknahmeentscheidungen und Erstattungsentscheidungen sind 

stets zu individualisieren. 
 

- Bereits bei der Antragstellung sollte darauf hingewirkt werden, um den Schriftwechsel 
über eine Person abwickeln zu können, dass bei der Antragstellung von den Mitgliedern 
einer Bedarfsgemeinschaft ein Zustellungsbevollmächtigter (§ 13 SGB X) benannt wird. 
Hierzu ist das in der Anlage beigefügte Formular 1 zu verwenden. Für den Fall der 
Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten können die Bescheide an diesen 
wirksam für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zugestellt werden. Wird kein 
Zustellungsbevollmächtigter benannt, sollte bei einem Gesamtrückforderungsbetrag ab 
500,00 € (Summe der individuellen Erstattungsbeträge) jeder Beteiligte einen Bescheid 
erhalten. Bei minderjährigen Kindern genügt jedoch die Zustellung an einen Elternteil. 

 
- Bei Gesamtrückforderungen von über 500,00 € (Summe der individuellen Erstattungs-

beträge) sollte zur Beweissicherheit grundsätzlich förmlich zugestellt werden. Aus 
Kostengründen empfiehlt sich im Regelfall die Zustellung mittels Einwurfeinschreiben.  
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An Anwälte oder Behörden sollte aus Kostengründen gegen Empfangsbekenntnis zugestellt 
werden. Die Zustellungsart „per Empfangsbekenntnis“ ist im Adressfeld zu vermerken. Der 
Bescheid kann per Post versandt werden. Als Anlage zum Bescheid ist das Formular 
Empfangsbekenntnis zu verwenden und das Feld 1.2. wie folgt anzukreuzen und auszufüllen: 
 
X Zustellung an Rechtsanwälte, Körperschaften, Behörden 
X Übersandt bzw. übergeben wird ein Schriftstück 
    Datum und Aktenzeichen: Bedarfsgemeinschaft …….., Bescheid vom …… 
 

6. Inkrafttreten 

 
Sprachliche Gleichstellung 
 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Handlungsanweisung gelten jeweils in weib-
licher und männlicher Form. 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Handlungsanweisung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.  
 
 
Bernburg (Saale),       
 
 
Edith Völksch 
Betriebsleiterin 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 – Zustellungsvollmacht 
Anlage 2 – Empfangsbekenntnis 


